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§ 24 Börsegesetz Gebühren
 Börsegesetz - Börsegesetz 2018

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Der Emittent hat eine Zulassungsgebühr und eine Gebühr für die Dauer der Börsenotierung von

Verkehrsgegenständen an das Börseunternehmen zu entrichten. Diese Gebühren sind in einer vom

Börseunternehmen aufzustellenden Gebührenordnung (§ 23 Abs. 6) unter Beachtung der Abs. 2 bis 4, der

kaufmännischen Grundsätze sowie des volkswirtschaftlichen Interesses am Börsehandel festzusetzen. Die

Gebührenordnung und ihre Änderungen sind Allgemeine Geschäftsbedingungen; die Gebühren sind im

ordentlichen Rechtsweg geltend zu machen; das Börseunternehmen kann die Zulassung auch vom Nachweis der

Einzahlung der Gebühr abhängig machen. Die Gebührenordnung bedarf nicht der Bewilligung gemäß § 23 Abs. 1.

2. (2)Das Börseunternehmen hat sicherzustellen, dass seine Gebührenstrukturen, einschließlich

Ausführungsgebühren, Nebengebühren und möglichen Rabatten, transparent, gerecht und diskriminierungsfrei

sind und keine Anreize schaffen, Aufträge so zu platzieren, zu ändern oder zu stornieren oder Geschäfte so zu

tätigen, dass dies zu marktstörenden Handelsbedingungen oder Marktmissbrauch beiträgt. Das

Börseunternehmen hat insbesondere im Austausch für gewährte Rabatte Market-Making-Pflichten in Bezug auf

einzelne Aktien oder Aktienportfolios aufzuerlegen.

3. (3)Das Börseunternehmen kann seine Gebühren für stornierte Aufträge an die Zeitspanne anpassen, in der der

Auftrag aufrechterhalten wurde, und austarierte Gebühren für jedes Finanzinstrument festlegen, für das sie

gelten.

4. (4)Das Börseunternehmen kann höhere Gebühren für die Erteilung von Aufträgen, die später storniert werden,

oder Teilnehmern, bei denen der Anteil stornierter Aufträge hoch ist, oder solchen Teilnehmern berechnen, die

eine Methode des algorithmischen Hochfrequenzhandels anwenden, um der zusätzlichen Belastung der

Systemkapazität Rechnung zu tragen.

5. (5)Bei ausländischen Emittenten und bei Schuldverschreibungen, die nicht im Inland zur Zeichnung aufgelegt

wurden, ist der geschätzte inländische Umlauf der Bemessung zugrunde zu legen.

6. (6)Bei Fehlen eines Nennwertes ist für die Gebührenfestsetzung der Verkaufspreis oder der voraussichtliche

Kurswert heranzuziehen.

7. (7)Für Wertpapiere des Bundes ist keine Zulassungsgebühr zu entrichten.
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